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Top Nr. 1 
 
 
Betreff 

 
Erweiterung der Bestandssoleanlage in der Kreisstraßenmeisterei;  
Beschaffung eines Solebehälters (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
Der Tiefbau des Landkreises Pfaffenhofen ist gem. BayStrWG für die Verkehrssicherungspflicht 
und infolgedessen für die Ausführung des Winterdienstes auf den Kreisstraßen und, über Ver-
einbarung mit dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt, für ca. 52 km Staatstraßen verantwortlich. 
 
Die Bestandssoleanlage mit 10 m³ Volumen, wird in der aktuellen Konfiguration seit mehr als 10 
Jahren betrieben. Die Pumpen- u. Steuerungstechnik auf der Erzeugerseite ist an der Stelle 
fortwährend einer massiven Korrosion ausgesetzt und erfordert mittlerweile einen erhöhten Un-
terhaltsaufwand. Der Ausfall ist im Einsatzfall zu besorgen und nicht mehr auszuschließen.  
Über die in 2023 erfolgende Umstellung auf betriebseigene, leistungsfähigere, 3-Achs-LKW´s 
ist zur Effizienzsicherstellung eine Erweiterung des vorzuhaltenden Solevolumens um 80 m³ 
zzgl. einer Pumpenkapazitätserhöhung auf der Beladungsseite vorgesehen. Über die ins Auge 
gefasste Beschaffung sind beide LKW´s in der Lage, das oben beschriebene Streckennetz wei-
testgehend präventiv mit Sole, ohne Leerfahrt, abzustreuen. Die Ad hoc Einsatzhäufigkeit, aus-
gelöst über Reifglätte als häufigstes Einsatzszenario, wird über diese zukünftige Herangehens-
weise erheblich reduziert. 
 
Die Bestandssoleanlage wird weiterhin zur Soleproduktion genutzt und befüllt den neuen Sole-
behälter, der mit zwei Entnahmepumpen ausgestattet wird. Dazu notwendige Tiefbauarbeiten 
werden in Eigenregie ausgeführt. Die Aufstellung ist baugenehmigungsfrei. 
 
Zur Abgabe eines Angebotes wurden im Zuge einer beschränkten Ausschreibung drei Firmen 
angefragt. 2 Angebote gingen bis zum Eröffnungstermin ein. 
Nach Wertung der Angebote ergibt sich folgende Reihung: 
 

1. Firma Kunststoffverarbeitung Reich GmbH, Pürgen   107.927,19 Euro Brutto 
2. Bieter 2                                                                        111.106,03 Euro Brutto 
3. Bieter 3                                                                         kein Angebot  

 
Die Kostenberechnung vom 9.6.2023 für die Beschaffung beträgt 108.063,90 € Brutto. Das An-
gebot der Firma Reich GmbH liegt im wirtschaftlichen Rahmen. 
Die Eignungserklärung der Firma Reich liegt vor, die Referenzen wurden geprüft. Die Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde der Firma Reich Kunststoffverarbeitung GmbH ist gegeben. 
 
Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2023 unter der HH Stelle 1.6500.9350 eingeplant. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  107.927,19 € 

 Saldo   107.927,19 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.6500.9350 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Auftrag zur Herstellung und Lieferung des Solebehälters 
zzgl. Entnahmetechnik an die Firma Kunststoffverarbeitung Reich GmbH zum Angebotspreis 
von 107.927,19 Euro (brutto) zu erteilen. 
 
 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Arthur Kraus 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 

 
 


